
Bessere Sicht bei Ausfahrt auf Freisinger Landstraße Nr. 64 (Aldi)
Antrag Nr. 14-20 / B 06494 des Bezirksausschusses des 
Stadtbezirkes 12 Schwabing-Freimann vom 09.07.2019

Sehr geehrter Herr Lederer-Piloty,

im Gegensatz zu den Angaben im BA-Antrag stehen die parkenden PKW nicht unmittelbar 
südlich der Ausfahrt. Gerade im Hinblick auf den ein- und ausfahrenden Kundenverkehr zu 
Aldi und den größeren Radius evtl. Lieferfahrzeuge wurde an der Aldi-Ausfahrt das Haltverbot 
nicht auf den unmittelbaren Ausfahrtsbereich beschränkt, sondern auf ca. 6 m südlich der 
Ausfahrt ausgedehnt. Zudem ist das Parken südlich des Haltverbotes auf Pkw beschränkt, so 
dass auch keine Beeinträchtigung der Sicht durch Großfahrzeuge erfolgen kann.

Bei Zugrundelegung des von der Straßenverkehrsordnung stets geforderten vorsichtigen und 
langsamen Eintastens in den Straßenraum ist - wie auch eine nochmalige Überprüfung auf 
andere Beschwerden hin ergab – keine Gefährdung ersichtlich, die über ein in einer 
Millionenstadt übliches und zumutbares Maß hinausginge. Die Situation ist vielmehr als 
wesentlich günstiger einstufen als an den meisten vergleichbaren Ausfahrten im Stadtgebiet. 
Selbst wenn im Haltverbot neben der Einfahrt widerrechtlich ein Fahrzeug stünde, wäre im 
stadtweiten Vergleich noch keine besondere Gefährdung anzunehmen.
Eine Ausdehnung des Haltverbotes um 10 – 15 m ist weder erforderlich noch aus Gründen der
Gleichbehandlung vertretbar.

Unabhängig davon wurde vor kurzem für den Bereich nördlich der Aldi-Zufahrt eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h wegen eines Kindergartens beschildert. Die 
gefahrenen Geschwindigkeiten auf Höhe der Aldi-Ausfahrt dürften sich den überwiegenden 
Teil des Tages damit reduzieren, so dass noch weniger eine Gefährdung angenommen 
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Unser Zeichen

U-Bahn: Linien U3,U6
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 62
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 132
Haltestelle Senserstraße   
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werden kann.

Mit freundlichen Grüßen


